
VGH A 4 S 256/24 
VG A 4 K 1857/22 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

B e s c h l u s s 

In der Verwaltungsrechtssache 

wegen Asyl u.a. nach Zuerkennung internationalen Schutzes in Bulgarien 

hat der 4. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof , den Richter am Ver-
waltungsgerichtshof und die Richterin am Verwaltungsgericht 
ohne mündliche Verhandlung 

am 12. März 2025 

beschlossen: 
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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Sig 
maringen vom 13. Juni 2023 - A 4 K 1857/22 - mit Ausnahme der Verfahrens-
einstellung nach Klagerücknahme geändert. 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des - gerichtskostenfreien - Verfahrens in beiden 
Rechtszügen. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 

I. 

Der im Jahr 2000 geborene Kläger, ein syrischer Staatsangehöriger, wendet 

sich gegen die Ablehnung seines Asylantrags als unzulässig und die Andro-

hung der Abschiebung nach Bulgarien. 

Der Kläger reiste Anfang Januar 2022 in die Bundesrepublik Deutschland ein 

und stellte am 20.01.2022 einen Asylantrag. Ein am 01.2022 durchgeführter 

Abgleich der Fingerabdrücke des Klägers nach Eurodac-Treffern ergab einen 

Treffer der Kategorie 1 für Bulgarien (Datum: 08.2021). Auf ein Aufnahme-

gesuch des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) nach 

Art. 18 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin l l l -VO) vom 

25.01.2022 hin lehnte die bulgarische State Agency for Refugees mit Schreiben 

vom 08.02.2022 die Aufnahme des Klägers unter Verweis darauf ab, dass ihm 

am 11.2021 subsidiärer Schutz zuerkannt worden und für seine Aufnahme 

das Innenministerium zuständig sei. 

Nach Anhörung des Klägers lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 01.08.2022 

seinen Asylantrag als unzulässig ab (Ziffer 1) und stellte fest, dass keine Ab-

schiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen (Ziffer 2). Un-

ter Ziffer 3 wurde der Kläger aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland in-

nerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlassen. Sollte 

er die Ausreisefrist nicht einhalten, werde er nach Bulgarien abgeschoben. Der 
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Kläger könne auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er ein-

reisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei. Er dürfe nicht 

nach Syrien abgeschoben werden. Die Vollziehung der Abschiebungsandro-

hung und der Lauf der Ausreisefrist wurden bis zum Ablauf der einwöchigen 

Klagefrist und, im Falle einer fr istgerechten Stellung eines Antrags auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung der Klage, bis zur Bekanntgabe der Ableh-

nung des Eilantrags durch das Verwaltungsgericht ausgesetzt. Unter Ziffer 4 

befristete das Bundesamt das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot auf 

dreißig Monate ab dem Tag der Abschiebung. Zur Begründung führte das Bun-

desamt im Wesentl ichen aus, dass der Asylantrag des Klägers gemäß § 29 

Abs. 1 Nr. 2 AsylG unzulässig sei, da ihm in Bulgarien internationaler Schutz 

gewährt worden sei. 

Der Kläger hat am 11.08.2022 beim Verwaltungsgericht Klage erhoben, mit der 

er zunächst die Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 01.08.2022 

sowie die Feststellung eines Abschiebungshindernisses gemäß § 60 Abs. 5 und 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG in Bezug auf Bulgarien begehrt hat. Mit Gerichtsbe-

scheid vom 18.04.2023 hat das Verwaltungsgericht den Bescheid des Bundes-

amtes vom 01.08.2022, mit Ausnahme seiner Ziffer 3 Sätze 4 und 5, aufgeho-

ben und im Übrigen die Klage abgewiesen. 

Auf den Antrag der Beklagten hin hat das Verwaltungsgericht das Verfahren 

mündlich verhandelt und sodann mit Urteil vom 13.06.2023 das Verfahren ein-

gestellt, soweit die Klage zurückgenommen wurde, und den Bescheid des Bun-

desamts vom 01.08.2022 in seinen Ziffern 1 und 2 sowie Ziffer 3 Sätze 1 bis 3 

und Ziffer 4 aufgehoben. Dabei ging es davon aus, dass die zutreffend auf § 29 

Abs. 1 Nr. 2 AsylG gestützte Unzulässigkeitsentscheidung (Ziffer 1 des ange-

griffenen Bescheids) gegen Art. 4 GRCh verstoße, weil dem Kläger in Bulgarien 

ausweislich neuerer Erkenntnisse wegen eines Teufelskreises aus bürokrati-

schen Hürden (fehlendem Wohnsitz, fehlenden Ausweispapieren und fehlender 

Eintragung in die nationale Datenbank) ungeachtet einer beim Kläger nicht be-

stehenden Vulnerabilität unzumutbare Verhältnisse, insbesondere Obdachlo-

sigkeit, drohten. In einer Asylbewerberunterkunft werde er in Bulgarien als an-
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erkannter Schutzberechtigter nicht mehr unterkommen können. Er verfüge der-

zeit über keine Meldeadresse in Bulgarien, habe dort keine Bezugspersonen 

und beherrsche auch nicht die bulgarische Sprache. Er werde vor diesem Hin-

tergrund nicht in der Lage sein, eigenständig eine Wohnung in Bulgarien anzu-

mieten, geschweige denn aus eigenen Mitteln zu bezahlen. Durch die Aufhe-

bung der Unzulässigkeitsentscheidung entfalle die Grundlage für die Ziffern 2, 

3 Sätze 1 bis 3 und Ziffer 4 des streitgegenständlichen Bescheids. 

Der Senat hat mit Beschluss vom 19.02.2024 (- A 4 S 1223/23 -) auf Antrag der 

Beklagten die Berufung wegen Divergenz zu den Beschlüssen des Senats vom 

23.04.2020 (- A 4 S 721/20 -, juris) sowie vom 27.05.2019 (- A 4 S 1229/19 -, 

juris) zugelassen. 

Mit Schriftsatz vom 11.03.2024, eingegangen am 12.03.2024, hat die Beklagte 

zur Begründung der Berufung im Wesentl ichen unter Bezugnahme auf die Se-

natsrechtsprechung sowie weitere angeführte obergerichtliche Rechtspre-

chung geltend gemacht, dass anerkannt schutzberechtigten Personen, die – 

wie der Kläger - gesund und arbeitsfähig seien, im Falle der Rückführung nach 

Bulgarien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung im Sinne des Art. 4 GRCh drohe. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 13.06.2023 - A 4 K 
1857/22 - zu ändern und die Klage abzuweisen. 

Der Kläger hat im Berufungsverfahren keinen Antrag gestellt. 

Mit gerichtlicher Verfügung vom 23.07.2024 wurden die Beteiligten unter Hin-

weis auf das im Parallelverfahren ergangene Urteil des Senats vom 19.07.2024 

(- A 4 S 257/24 -) zu einer Entscheidung gemäß § 130a VwGO angehört. 

Mit Schriftsatz vom 02.08.2024 ist der Kläger einer Entscheidung ohne münd-

liche Verhandlung entgegengetreten und trägt ferner vor, dass die Republik 

Bulgarien seinen Asylstatus mit Entscheidung vom 2024 rechtskräftig 

aufgehoben habe. Ausweislich einer beigefügten deutschen Übersetzung der 
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Aufhebungsentscheidung habe der Kläger mit Antrag vom 2024 erklärt, 

dass er keine weitere Nutzung des ihm in der Republik Bulgarien gewährten 

internationalen Schutzes wünsche. 

Die Beklagte hat hierauf ausgeführt, dass der Bescheid vom 01.08.2022 auch 

angesichts dieses neuen Vortrags Bestand habe. Denn der freiwil l ige Verzicht 

des Betroffenen auf einen ihm bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union gewährten Schutz sei ebenso zu behandeln ist wie der Fort-

bestand des Schutzes. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akten der Beklagten, die Ge-

richtsakten, die gewechselten Schriftsätze und die zum Gegenstand des Ver-

fahrens gemachten Erkenntnismittel zu Bulgarien (Stand: 1. Quartal 2025) ver-

wiesen. 

II. 

1. Der Senat entscheidet nach Anhörung der Beteiligten durch Beschluss 

(§ 130a Satz 1 VwGO), weil er die Berufung einstimmig für begründet und eine 

mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. Die aufgeworfenen tatsäch-

lichen und rechtlichen Fragen sind in der Senatsrechtsprechung geklärt. Der 

Kläger, der einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung entgegengetreten 

ist, hat keine Gesichtspunkte vorgetragen, die eine mündliche Verhandlung ge-

boten erscheinen lassen. Solche ergeben sich auch nicht aus dem Verweis auf 

die geltend gemachte Aufhebung seines Schutzstatus in Bulgarien - nach Er-

klärung eines freiwill igen Verzichts –, da dies bereits aus rechtlichen Gründen 

(s. 2.2.) keine anderweitige Einschätzung rechtfertigt. 

2. Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet. Der Bescheid des Bun-

desamts vom 01.08.2022 ist im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Ent-

scheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 AsylG) rechtmäßig und verletzt den Kläger 

nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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2 .1 . Die in Ziffer 1 des streitgegenständlichen Bescheids verfügte Unzulässig-

keitsentscheidung, die ihre rechtliche Grundlage in § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG 

findet, hat Bestand. Dem Kläger droht als nichtvulnerablem, gesunden und ar-

beitsfähigen alleinstehenden Mann in Bulgarien keine Verelendung im Sinne 

von Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK (vgl. zum Prüfungsmaßstab EuGH, Be-

schluss vom 13.11.2019 - C-540/17 u. a., Hamed u. a. -, juris, Rn. 35; vgl. auch 

Urteil vom 19.03.2019 - C-297/17 u. a., Ibrahim u. a. -, juris Rn. 88; BVerwG, 

Urteil vom 07.09.2021 - 1 C 3.21 -, juris, Rn. 17; Urteil vom 17.06.2020 - 1 C 

35.19 -, juris, Rn. 23). 

Die Annahme eines Verstoßes gegen Art. 4 GRCh, d.h. ein diesbezüglicher 

Stopp der Rücküberstellung, kommt nur in Betracht, wenn aufgrund besonderer 

Umstände des Einzelfalles asylrelevante Schwachstel len eine besonders hohe 

Schwelle der Erheblichkeit erreichen. Zunächst ist auf den (Arbeits-)Willen (und 

reale Arbeitsmöglichkeiten) sowie die persönlichen Entscheidungen des Be-

troffenen abzustellen. Ein Verstoß gegen Art. 4 GRCh kann erst angenommen 

werden, wenn unabhängig hiervon eine Situation extremer materieller Not ein-

träte, die es nicht erlaubte, die elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen, ins-

besondere eine Unterkunft zu f inden, sich zu ernähren und zu waschen („Bett, 

Brot, Seife"), wobei diese besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit selbst 

durch große Armut oder starke Verschlechterungen der Lebensverhältnisse 

grundsätzlich nicht erreicht wird, wenn diese nicht im Sinne von Verelendung 

folterähnlich wirken (Senatsbeschluss vom 27.05.2019 - A 4 S 1329/19 -, juris, 

Rn. 5; allg. Senatsurteil vom 29.07.2019 - A 4 S 749/19 -, juris; s. a. BayVGH, 

Urteil vom 28.03.2024 - 24 B 22.31106 -, juris, Rn. 26 ff.). 

Der Senat hat unter Anwendung dieser Maßstäbe im Verfahren - A 4 S 257/24 -

mit den Beteiligten bekanntem Urteil vom 19.07.2024 (vgl. juris, Rn. 18 ff. 

m.w.N.) ausgeführt, dass - in ständiger Senatsrechtsprechung sowie in, soweit 

ersichtlich, Übereinst immung mit der diesbezüglich ergangenen mittlerweile 

einheitl ichen bundesweiten obergerichtl ichen Rechtsprechung - nichtvulnerab-

len, gesunden und arbeitsfähigen, alleinstehenden, voll jährigen Personen in 

Bulgarien keine Verelendung im Sinne von Art. 4 GRCh oder Art. 3 EMRK droht. 
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Eine drohende Verelendung ergibt sich demnach weder aus dem vom Verwal-

tungsgericht für seine Auffassung herangezogenen „Teufelskreis" aus fehlen-

dem Wohnsitz, fehlenden Ausweispapieren und fehlender Eintragung in die na-

tionale Datenbank noch aus sonstigen damit zusammenhängenden Umstän-

den. An der Lebenswirklichkeit, welche mit dem „Teufelskreis" beschrieben ist, 

hat sich ausweislich der verfügbaren Erkenntnismittel seit dem Ergehen der 

bisherigen Rechtsprechung (im negativen Sinne) nichts Wesentl iches geän-

dert. Unter Auswertung aktueller Erkenntnismittel (vgl. dazu im Einzelnen Urteil 

vom 19.07.2024, a.a.O., Rn. 26 ff.) ist der Senat angesichts der beschriebenen 

Maßstäbe, die für eine Verletzung von Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gemäß dem Jawo-Urteil (vom 

19.03.2019 - C-163/17 -, juris) erfüllt sein müssen, zu der Einschätzung ge-

kommen, dass die Lebensbedingungen in Bulgarien bei generalisierender Be-

trachtungsweise nicht derart massiv schlecht sind, dass es arbeitsfähigen, 

nichtvulnerablen jungen Menschen f lächendeckend nicht gelänge, ihre elemen-

tarsten Bedürfnisse nach Unterkunft, Verpflegung und einem Mindestmaß an 

hygienischer Grundversorgung („Bett, Brot und Seife") zu befriedigen. 

An dieser Einschätzung hält der Senat fest. Auch der hiesige Kläger ist ein 

gesunder, arbeitsfähiger 25-jähriger Mann, auf den die Ausführungen des Se-

nats in dem genannten Parallelverfahren uneingeschränkt übertragen werden 

können. Für die Gruppe der nicht vulnerablen Personen ist unter Auswertung 

der aktuellen Erkenntnismittel zu Bulgarien weiterhin nicht von einem Verstoß 

gegen Art. 4 GRCh auszugehen (vgl. wie hier: OVG NRW, Urteil vom 

10.09.2024 - 11 A 1460/23.A -, juris, Rn. 66 ff.; OVG Bremen, Beschluss vom 

26.02.2025 - 1 LA 430/24 -, juris, Rn. 12). 

2.2. Soweit der Kläger zuletzt geltend gemacht hat, dass ihm in Bulgarien sein 

Schutzstatus entzogen worden sei, vermag dies keine anderweit ige Einschät­

zung hinsichtlich der fortbestehenden Rechtmäßigkeit von Ziffer 1 des ange­

griffenen Bundesamtsbescheids zu begründen. 

Ausweislich einer in übersetzter Fassung vorgelegten „Aufhebungsentschei­

dung" der Republik Bulgarien vom 2024 hat der Kläger, vertreten durch 
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einen bei der Rechtsanwaltskammer in Bulgarien, zugelassenen Rechts-

anwalt, am 2024 einen auf die Aufhebung des Schutzstatus gerichteten 

Antrag eingereicht und erklärt, dass er keine weitere Nutzung des ihm in Bul-

garien gewährten internationalen Schutzes wünsche. 

Wie die Beklagte hierauf zutreffend ausgeführt hat, beseitigt ein freiwill iger Ver-

zicht auf den in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gewähr-

ten Schutzstatus nicht die Wirkung der auf § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gestützten 

Unzulässigkeitsentscheidung. Vielmehr ist der freiwill ige Verzicht auf einen 

Schutzstatus - um dem Gesetzeszweck, unerwünschte Sekundärmigration zu 

vermeiden, gerecht zu werden - wie der Fortbestand des Schutzes zu behan-

deln (vgl. OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 22.06.2023 - 4 LB 6/22, 

-, juris; Bayerischer VGH, Beschluss vom 21.05.2019 - 21 ZB 

16.50029 -, juris, Rn. 12 unter Verweis auf BVerwG, Urteil vom 04.09.2012 - 10 

C 13.11 -, juris, Rn. 13, und Urteil vom 06.04.1992 - 9 C 143.90 -, juris, Rn. 20; 

Hessischer VGH, Urteil vom 26.10.2021 - 8 A 1852/20.A -, juris, Rn. 29). An-

dernfalls hätte es ein Asylbewerber in der Hand, durch freiwil l igen Verzicht auf 

seinen ihm von einem anderen Mitgliedstaat zuerkannten Schutzstatus herbei-

führen zu können, dass er in der Bundesrepublik Deutschland erneut einen An-

spruch auf internationalen Schutz geltend machen könnte. 

2.3. Der streitgegenständliche Bescheid ist auch nicht bezüglich Ziffer 2 aufzu-

heben. Nationale Abschiebungsverbote nach Maßgabe des § 60 Abs. 5 oder 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG bestehen in Bezug auf den angedrohten Zielstaat der 

Abschiebung, Bulgarien, nicht. Angesichts des identischen Prüfungsmaßstabs 

kommt eine Verletzung in § 60 Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK, der hier 

allein im Räume steht, von vornherein nicht in Betracht. Da der Kläger gesund 

ist bzw. nichts Gegenteil iges vorgetragen hat, scheidet auch die Feststellung 

eines Abschiebungsverbotes auf der Grundlage von § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG aus. 
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2.4. Auch die Ziffern 3 und 4 des Bescheids sind rechtmäßig. Die Abschie-

bungsandrohung nach § 35 AsylG ist nicht zu beanstanden. Gegen die Befris-

tung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 1, 

Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 75 Nr. 12 AufenthG bestehen ebenfalls keine Bedenken. 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 , § 155 Abs. 2 VwGO (hin-

sichtlich der in erster Instanz erklärten Klagerücknahme) und § 83b AsylG. 

4. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil kein Zulassungsgrund vorliegt (§ 132 

Abs. 2 VwGO bzw. § 78 Abs. 8 AsylG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Mann-

heim, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses einzulegen 

und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Beschlusses zu be-

gründen. 

Die Beschwerde muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen. 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der der Beschluss ab-

weicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich 

die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevoll-

mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmäch-

tigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat-

lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, ei-

nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, 
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zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 

zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt ande-

rer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 

der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

schlüsse vertreten lassen. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 

VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten 

juristischen Personen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmäch-

tigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im 

Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten 

und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen 

oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Ar-

beitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten. Die in 

§ 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müssen durch Personen 

mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe 

des § 67 Abs. 4 Satz 3, 5 und 7 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich 

selbst vertreten. 


